
Rechtsgrundlage Hohl- / Springstunden
Beitrag von „fuge“ vom 30. Januar 2017 19:32

Hallo zusammen,

Erster Betrag und gleich brauche ich Hilfe und muss mir mal den Frust "wegschreiben".

Wir hatten grad GK und es wurden neue Pläne für das 2.Hj ausgegeben. Nachdem ich schon im
1. Hj eine unerträglich hohe Zahl an Hohlstunden hatte, ist die Zahl jetzt auf sagenhafte 16
Hohlstunden angestiegen... (Hohlstunden in diesem Zusammenhang Stunden VOR und NACH
denen ich Unterricht habe.)

Aussage der Schulleitung: sinngemäß PECH, Pläne werden erst in 5 Wochen geändert, wenn die
13er weg sind. Ich kann ja was in der Schule arbeiten (angemessene Räume stehen nur bedingt
zur Verfügung)
Personalrat haben wir keinen, sondern eine MAV. Die kann mir auch nicht helfen. Sie sprechen
das Thema immer wieder bei der SL an.... auch hier die Aussage: ist halt so.

Nun meine Frage: gibt es Urteile zum Thema, die mir weiterhelfen?

Habe ein volles Deputat, Schule ist G8GTS.
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